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HAUSORDNUNG 
 
für Patienten, Mitarbeiter und Besucher der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH. 
 
Wir begrüßen Sie herzlich im Klinikum. Es ist unser Bemühen, allen Patienten und beteiligten 
Personen den Aufenthalt in unserem Haus so angenehm wie möglich zu gestalten. Sie 
unterstützen unsere Bemühungen, indem Sie bitte folgende Hinweise beachten: 
 
Allgemeines 
 

• Wir möchten, dass die Einrichtungsgegenstände der KLINIKUM MAGDEBURG gGmbH 
mit Sorgfalt behandelt werden.  

• Mit einer besonderen Genehmigung des zuständigen Krankenhausarztes besteht die 
Möglichkeit, das Krankenhaus zu verlassen. Ein Versicherungsschutz besteht in dieser 
Zeit für Sie seitens der KLINIKUM MAGDEBURG gGmbH nicht.  

• Die Nachtruhe beginnt um 22:00 Uhr. Im Interesse Ihrer Mitpatienten bitten wir Sie, diese 
einzuhalten. 

• Im Interesse der Sicherheit medizinischer Einrichtungen ist in bestimmten 
gekennzeichneten Bereichen die Nutzung von Mobiltelefonen nicht gestattet. Achten Sie 
bitte auf die Kennzeichnungen. 

 
 

Besuche und Besuchszeiten 
 

• Sie können als Patient täglich Besuch empfangen. 
• Eine Besuchszeitregelung ist für die KLINIKUM MAGDEBURG gGmbH nicht festgelegt. 

Wir    empfehlen Ihnen jedoch, dass Sie sich beim Pflegepersonal über die individuellen 
Möglichkeiten informieren.  

• Kinder unter 14 Jahren  sollten nur in Begleitung Erwachsener die Stationsbereiche 
besuchen.  

• Das Mitbringen von Topfpflanzen ist nicht gestattet. 
• Das Ausführen von Tieren im Klinikumsgelände ist nur zum Zweck von therapeutischen 

Maßnahmen erlaubt. 
 

 
Fahren und Parken im Klinikgelände 
 

• Im Klinikgelände gilt die StVO. 
• Parken im Klinikgelände ist nur auf den gekennzeichneten Flächen gestattet. 

Zuwiderhandlungen werden geahndet. Die entstehenden Kosten trägt der 
Fahrzeughalter des falsch geparkten Fahrzeuges. 

• Fahrräder sind nur in den ausgewiesenen Fahrradständern abzustellen. Das Abstellen 
von Fahrrädern in Treppenfluren und anderen Räumlichkeiten ist verboten. 

 
 
Rauchen 
 

• Das Rauchen ist im gesamten Klinikumsgelände, insbesondere des Haupteingangs-
bereiches, sowie in den öffentlichen Gebäuden nicht  erlaubt. Bitte nutzen Sie die dafür 
vorgesehene Raucherzone (Pavillon am G-Haus)! 
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Sauberkeit 
 

• Die Sauberkeit in unserem Haus ist uns besonders wichtig. Wir bitten Sie daher,   
Zimmer, Flure, Toiletten und Außenanlagen nicht durch Papier, Zigarettenmüll sowie 
anderen Abfall zu verunreinigen. Bitte benutzen Sie die dafür vorgesehenen Behälter. 

 
 
Verstöße gegen die Hausordnung 

 
• Bei Verstößen gegen die Hausordnung können Patienten und Besucher aus dem     

Krankenhaus verwiesen werden.    
• Bei vorsätzlicher und fahrlässiger Beschädigung von Krankenhauseigentum kann             

Schadenersatz verlangt werden. 
 
 
Magdeburg, den 01.01.2009 
 
 
Dr. Andreas Brakmann    PD Dr. med.habil. M. Löttge     Lars Frohn                          Horst Bader 
Geschäftsführer   Ärztlicher Direktor   Kaufmännischer Leiter       Pflegedienstleiter   
 
Fahrradständer     Raucherzone  
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